
Vereinbarung zur Katzenbetreuung

Zwischen der

Kleintierpraxis Ladwig (KTP Ladwig)

und

dem Katzenbesitzer

Name

Wohnort

Straße

Tel.Nr.

Wird folgende Vereinbarung getroffen:

In der Zeit vom bis wird die Katzenbetreuung durch die
Kleintierpraxis (KTP) Ladwig :fiirfolgende Tiere übernommen

1.

2.

3.

1. Betreuung

1.1 Aufgaben

Fütterung: x tägl. morgens abends
Reinigung der Katzentoilette x tägl.
Sonstiges: .
Futter und Pflegeutensilien(z.B. Katzenstreu) werden durch den Tierbesitzer in ausreichender
Menge zur Verfügung gestellt.
Die Pflege der Pflanzen in der Wohnung, bzw. die regelmäßige Leerung des Briefkasten soll
durch die Kleintierpraxis Ladwig mit übernommen werden (kostenfrei).. .
· Ja neln



1.2. Haftung

Die KTP Ladwig haftet nicht für Unfälle und deren Folgen von Freigängern, sowie für
Schäden, die auf Grund ungesicherter Balkone und Terrassen entstehen.

Die zu betreuenden Tiere müssen einer kostenpflichtigen Eingangsuntersuchung durch die
KTP Ladwig unterzogen werden. Ein Termin hierfür sollte nicht länger als 3 Tage vor der
Katzenpflege vereinbart werden.
Die Katze muß zum Zeitpunkt der Übergabe einen gültigen Impfschutz haben
(KatzenseuchelKatzenschnupfen// Leukose (bei Freigängern)).
Auch während der Betreuung bleibt der Tierbesitzer Eigentümer des Tieres im Sinne einer
Tierhaltergefährdungshaftung.
Die KTP Ladwig haftet ausschließlich für Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zurückzufiihren sind.

Wertgegenstände, insbesondere Bargeld müssen in der Wohnung verschlossen aufbewahrt
werden.
Personen die während der Abwesenheit des Tierbesitzer Zugang zur Wohnung haben sind der
KTP Ladwig vor Beginn der Betreuung schriftlich bekannt zu geben (siehe Anhang)

1.3 Notfallregelung

Während seiner Abwesenheit ist der Tierbesitzer im Notfall unter folgender Telephonnummer
zu erreichen: .

Die KTP Ladwig wird für den Fall einer Erkrankung des Tieres mit der Versorgung des
Tieres beauftragt. Es liegt im Ermessen der KTP Ladwig darüber hinaus das Tier an eine
FachtierarztpraxislKlinik zur weiteren Behandlung/Betreuung zu überweisen.
Die entstehenden Kosten für Behandlung, Betreuung und Fahrtkosten übernimmt der
Tierhalter.

2.Vergütung

2.1 Preise

Für die Betreuung ThrerKatzen erlauben wir uns Kosten in der Höhe der nachfolgenden
Tabelle in Rechnung zu stellen.

1 Stunde tägliche Betreuung einer Katze inkl. 1 Anfahrt

Montag -Freitag 15€
Samstag, Sonntag, Feiertag 20€

Die Preise verstehen sich inklusive Mwst.
Bei mehr als einer zu betreuenden Katze berechnen wir einen Zuschlag von 2,50€ pro Katze.
Die Pflege von Blumen und Pflanzen ist kostenfrei, ebenso wie das Leeren des Briefkastens.
Individuelle weitergehende Vereinbarung bedürfen der schriftlichen Fixierung.



2.2 Zahlung

Eine Vorauszahlung in Höhe von 25% des Gesamtbetrages wird spätestens 14 Tage vor
Erbringung der Leistung fällig, Der Restbetrag wird nach Leistungsende, bei
Schlüsselübergabe fällig.
Eventuell verauslagte zusätzliche Kosten (Besorgungen, Tierarztkosten etc.) werden ebenfalls
bei Schlüsselübergabe fällig.
Die Zahlung kann bar oder durch Überweisung auf das unten angegebene Konto erfolgen.
Bei Überweisungen muß der Betrag bis zum Tag der Schlüsselübergabe auf dem Konto der
KTP Ladwig gutgeschrieben sein.

2.3 Stornierung

Eine Stornierung ist bis 10 Tage vor Leistungsbeginn kostenfrei möglich.
Bei einer Stornierung von kürzer als 10 Tagen vor Leistungsbeginn wird die Vorauszahlung
in Höhe von 25% des Gesamtbetrages fällig.

2.4 Bankverbindung

Kleintierpraxis Ladwig
MLPBank
Bankleitzahl 67230000
KntNr. 11244748

3.Sonstige Vereinbarungen

3.1 Schlüsselübergabe

Der Tierbesitzer hat die rechtzeitige Übergabe der Schlüssel zu gewährleisten.
(Übergabeprotokoll siehe Anlage)
Bei Abholung des Schlüssels durch Mitarbeiter des KTP Ladwig wird eine Kostenpauschale
von 5€ in Rechnung gestellt. Der Tierbesitzer informiert (siehe Anlage) darüber, wer in seiner
Abwesenheit Zugang zu seiner Wohnung hat.

3.2 Informationen zur Katzenpflege

Besonderheiten bei der Pflege der Katze werden in einer Anlage zu diesem Betreuungsvertrag
festgelegt.

3.3 Gültigkeit

Der Vertrag erlangt mit der Unterschrift der Vertragspartner Gültigkeit.

Berlin, den

KTPLadwig Tierbesitzer


